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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Aufwendungen für Tageszeitungen zählen grundsätzlich zu den nicht abzugsfähigen Kosten der Lebensführung

(Hinweis E 26. April 2000, 96/14/0098). Die Eignung einer Tageszeitung, fallweise beru>ich bedeutsame Informationen

zu bieten, ändert nichts daran, dass Zeitungen auch bei einem Lehrer dem Bereich der privaten Lebensführung

zugerechnet werden müssen.
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